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20303 
Verordnung 

über die freie Heilfürsorge der Polizei 
(Polizei-Heilfürsorgeverordnung - FHVOPol) 

Vom 13. Juli 2001 

Auf Grund des § 189 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 
(GV. :NR\V. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Dezember 2000 (GV. NRW. S. 746), wird im Einverneh­
men mit dem Finanzrn.inisterium verordnet: 

§ 1 
Anspruchsberechtigung 

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
haben Anspruch auf freie Heilfürsorge, solange ihnen 
Besoldung zusteht, Erziehungsurlaub nach der aufgrund 
des § 86 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung oder Urlaub nach § 101 Abs. 2 Satz 2 
oder § 101 Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes gewährt 
wird; dies gilt auch während einer Beurlaubung nach 
§ 85 a Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 des 
Landesbeamtengesetzes, sofern die Polizeivollzugsbeam­
tin oder der Polizeivollzugsbeamte nicht Anspruch auf 
Familienversicherung nach § 10 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch hat. 

§ 2 
Umfang der freien Heilfürsorge 

(1) Der Anspruch auf freie Heilfürsorge umfasst die zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Polizeidienstfä­
higkeit notwendige und angemessene 

1. vorbeugende Gesundheitsfürsorge, 
2. ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie 

im K__rankhei tsfall, 
3. zahnärztliche Behandlung, 
4. Behandlung im Krankenhaus, 
5. Behandlung in Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-

tungen, 
6. Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln, 
7. Versorgung mit Heilmitteln, 
8. Versorgung mit Hilfsmitteln, 
9. Behandlung im Ausland, 

10. Vergütung der Fahrkosten. 

(2) Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, 
richtet sich der Umfang der in Absatz 1 genannten 
Leistungen nach den Vorschriften des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch. Die dortigen Regelungen über Kosten­
beteiligungen und Zuzahlungen finden keine Anwen­
dung. 

§ 3 
Vorbeugende Gesundheitsfürsorge 

Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbe­
amte ist berechtigt. sich durch eine Po:izeiärztin oder 
einen Polizeiarzt untersuchen. beraten und behandeln zu 
lassen, um Krankheiten vorzubeugen und die körperliche 
Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu fördern (Ge­
sundheitsfürsorge). Zur Gesundheitsfürsorge gehört auch 
die arbeitsmedizinische Vorsorge. 

§ 4 
Arztliche Behandlung 

einschließlich Psychotherapie 
im Krankheitsfall 

(1) Die ärztliche Behandlung im Krankheitsfall umfasst 
die Tätigkeit der Arztin oder des Arztes, die zur Behand­
lung von Krankheiten nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst ausreichend und zweckmäßig ist. Hierzu gehört 
auch die psychotherapeutische Behandlung durch Psy­
chologische Psychotherapeutinnen oder Psychologische 
Psychotherapeuten. 

(2) Im Krankheitsfall kann sich die Polizeivollzugsbe­
amtin oder der Polizeivollzugsbeamte von einer Pali-

zeiärztin oder einem Polizeiarzt oder einer an:leren 
Arztin oder einem anderen Arzt behandeln lassen. Ent­
scheidet sich die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizei­
vollzugsbeamte für eine Behandlung durch eine andere 
Arztin oder einen anderen Arzt, so hat sie oder er eine 
Arztin oder einen Arzt, die oder der an der vertrags{rztli­
chen Versorgung im Sinne des § 95 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch teilnimmt, in der Regel am Dienst-- oder 
Wohnort oder in deren Nähe in Anspruch zu nehm2n. 

(3) Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivoll­
zugsbeamte erhält von der Dienstvorgesetzten oder dem 
Dienstvorgesetzten einen Behandlungsschein, der fü.r ein 
Kalendervierteljahr gilt. Vor Beginn der Behandlung ist 
der Arztin oder dem Arzt der für das laufende Kalender­
vierteljahr bestimmte Behandlungsschein ausgefüllt aus­
zuhändigen. 

(4) Eine nach Art der Erkrankung notwendige weitere 
Behandlung wird auf Veranlassung der erstbehandelnden 
Arztin oder des erstbehandelnden Arztes durch At:sstel­
lung eines -Cberweisungsscheines gewährt. 

(5) In dringenden Fällen kann jed_~ Arztin oder jeder 
Arzt auch ohne Behandlungs- oder "Cberweisungsschein 
in Anspruch genommen werden. Die Polizeiyollzt,_gsbe­
amtin oder der Polizeivollzugsbeamte hat die Arztin oder 
den Arzt darauf hinzuweisen, dass Anspruch auf freie 
Heilfürsorge nach dieser Verordnung besteht. DET Be­
handlungs- oder Überweisungsschein ist unverzüglich 
nachzureichen. 

(6) Zur psychotherapeutischen Behandlung hat die 
Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsb2amte 
eine Arztin oder einen Arzt nach Absatz 2 Satz 2 oder eine 
Psychologische Psychotherapeutin oder einen Psycholo­
gischen Psychotherapeuten, die oder der zur vertrags­
ärztlichen Versorgung nach § 95 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch zugelassen oder ermächtigt ist, ~-n der 
Regel am Dienst- oder ·wohnort oder in deren Nähe in 
Anspruch zu nehmen. Der Arztin oder dem Arzt oder der 
Psychologischen Psychotherapeutin oder dem Psycholo­
gischen Psychotherapeuten i~_t vor Beginn der Behand­
lung ein Behandlungs- oder "Cberweisungsschein c=~uszu­
händigen. 

(7) Bei Schwangerschaft und Entbindung einer Polizei­
vollzugsbeamtin werden die mit der Betreuung durch 
eine Arztin oder einen Arzt und/oder eine Hebamme oder 
einen Entbindungspfleger verbundenen Kosten über­
nommen. 

§ 5 
Zahnärztliche Behandlung 

(1) Die zahnärztliche Behandlung umfasst die Tätigkeit 
der Zahnärztin oder des Zahnarztes zur Verh-j.tung, 
Früherkennung und Behandlung von Zahn-, ::VIund- und 
Kieferkrankheiten nach den Regeln der zahnärztlichen 
Kunst, soweit sie für eine ausreichende, zweckmäßige 
und wirtschaftliche zahnärztliche Versorgung notwendig 
ist. 

(2) Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivoll­
zugsbeamte erhält von der Dienstvorgesetzten oder dem 
Dienstvorgesetzten einen Zahn-Behandlungsschein, der 
für ein Kalendervierteljahr gilt. Vor Beginn der zahnärzt­
lichen Behandlung ist der Zahnärztin oder dem Zahnarzt 
der für das laufende Kalendervierteljahr bestimmte 
Zahn-Behandlungsschein ausgefüllt auszuhändigen. Die 
Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte 
hat eine Zahnärztin oder einen Zahnarz':. die oder der an 
der vertragszahnärztlichen Versorgung im Sinne des § 95 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch teilnimmt, in der 
Regel am Dienst- oder Wohnort oder in deren Kföe in 
Anspruch zu nehmen. § 4 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(3) Vor Anfertigung von Zahnersatz und Zahnkronen, 
vor Beginn einer Parodontose-Behandlung und einer 
kieferorthopädischen Behandlung ist der Dienstvorge­
setzten oder dem Dienstvorgesetzten e:ln Behandlungs­
plan mit Kostenvoranschlag zur Genehmigung vcrzule­
gen. Die Dienstvorgesetzte oder der Dienstvorgesetzte 
kann den Behandlungsplan begutachten lassen. Wi.rd ein 
genehmigter Behandlungsplan geändert, so bedarf die 
Anderung erneut der Genehmigung. 
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§ 6 
Behandlung im Krankenhaus 

(1) Die Polizeiv0Ezugsbear.1tin oder der Polizeivol> 
zugsoeam'.:e hat Anspruch auf Krankenhausbehandlung. 
Die Krankenhausbehandlung :.im.fasst im Rahmer: des 
Versorgungsauftrags des Kran:i:enl:auses alle Leistungen., 
die im E:'..nzelfal: nac:.i. Art u::-1d Sch,vere cier Kran:-{:heit für 
d:'..e medizinische Versorgung notwendig si::.1.d. Es werden 
die allgemeir:.en Kra:ikenhaus~eistungen. gewäk·t. 

(2) Bei Krankenhausbeha:1.älung stel:t die Dienstvorge­
setzte ocier der Dienstvorgesetz"'.:e eine Kostenübernah­
rneerklär..111.g aus, die die Polizeivollzugsbeamtin oder der 
Polizeivollzugsbean:.te :rüt der Verordnung von F ... .ranken­
hausbehar:dlung der behandelnden Arztin oder des be­
handelnden ~ALrztes de:rn. Krankenhaus ausz:.lhänciigen 
hat. In dringenden Fällen hat die Pol:zeivollz--..igsbear'ltin 
oder der Polizeivollzugsbeamte darauf :'1i::lzuweisen, dass 
Anspruch auf freie Heilfürsorge ':)esteh-'.:. D::.e Kostenüber­
nal:.meerklärung ist u..nverzi;.glich nachzureichen. 

(3) Bei Krankenhausbeha:1.dlung sir:d die zugelassenen 
Krankenhäuser im Sinne des § 108 des Ft.nften Buches 
Sozialgese::zbuch i::.1. der Regel am Dienst- oder vVohnort 
oder in deren Xähe in Ar:sp::.·uct zu ::.1.ehmen. 

(4) Bei Entbi::J.dung ei:J.er Po:izeivollzugsbeamtin finden 
die Absätze l, 2 u::.1.d. 3 e!ltsprechende Anwendung. 

§ 7 
Behand.:.ung in Vorsorge-

und Rehabi:itationseinrichtungen 

(1) :::Vledizinische Leistu:-:.-:gen zur Vorsorge und Rehabi­
litation könne::.1. i::J. Einrich.tu:1.gen, mit denen ei::.1.e Abspra­
che über die Versorgur:g -~er Polizei besteht, auf Vor­
schlag der behandelnden Arztin oder des be:i.andelnde::i 
Arztes mit vo:::-herige::.· Zustin:mung der Dienstvorgesetz­
te::i oder des Dienstvorgesetzten durcl:.geft.hr: werden, 
-..venn nach polizeiärztlicher Feststellung die Leistungen 
wesentlich dazu beitragen können., die Polizeic:.ienstfä­
higkeit zu erhalten. oder wiederherzustellen. 

(2) Leist:..mgen b anderen ::lenabilitationseinrichtun­
gen mi: e::.nem Vertrag nach § 111 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch werden nach vorheriger Zustia1mu:1g 
der nächsfaöhere::i Dier:.stvorgesetzte::i oder c.es nächst­
~öheren Dienstvorgesetzten gewährt, wenn nach poli­
zeiärztlicher Feststelllmg durch ambulante Behandlung 
oder Krankenhausbeha:1dlung oder Eirn,veisung in ei:::le 
E:nrichtung nacb.. Absatz 1 eine Wiederherstellung der 
Dienst:ähigkeit i:icht zu erzie:en ist. Vorsorgeleistungen 
für lV!ütter in Einrichtungen des lVIüttergenesungswerkes 
oder ähnlichen Einrichtungen und Mutter-Kind-Maß­
nahmen sind keine Leistungen im Sinne des Satzes 1 und 
des Absatzes 1. 

(3) Eir:e Wiederholungsmaßnahr.ne wegen desselben 
Leic.eEs ,vird gewärirt, wenn durch sie eL-1e endgültige 
oder langdauernde Wiederherstellung der Dienstfähig­
keit zu envarten ist. 

(4) IVIedizi:c.ische Leistungen zur Rehabilitation, deren 
:n:rnittelbarer Ai:schluss an ei:'1.e Kran:'.{enl:ausbehand­
lung nach polizeiärztlicher Feststellm:.g mediziI:isch not­
\vei:dig ::.st (Anschlussrehabilitation), werden r.c.it vorheri­
ger Zustimn:ung der Dienstvorgesetzten oder des Dienst­
vorgesetzten in den in Absatz 1 1And 2 genannten Einrich­
tungen gewährt. 

(5) Verstößt die Pol:zeivollzugsbeamtin oder der:_Poli­
zeivollz--...igsbeamte nach Feststellung der leitenden Arztin 
oder des leitender: Arztes der Vorsorge- oder Rehabilita­
t:.OI:seinricht1;.ng gegen die Ziele der Behandlung oder 
gegen die Hausord:r:ung, kann c.ie Bewilligung der ::\faß­
nahrne bis zu ihrem Abschluss von der Dienstvorgesetz­
ten oder dem Dienstvo:::-gesetzten widerrufen werde:i. 
Leistungen zur Vorsorge und Rehabili:ation werden nicl:t 
bewilligt, \Yenn die Pol::zeivollzugsbeamtin oder der 
Polizeivollzugsbeamte die Entlassung beantragt hat, ein 
Verfahren auf Rücknahme der Ernennung, ein Diszi­
plinarverfahren mit dem Ziele der Entfe:::-nung aus dem 
Dienst bei gleichzeitiger Dienst2nfaeb1;.ng oder ein Ver­
fahren mit der Folge des Verlustes der Beamtenrechte 
sc21webt. 

§ 8 

Versorgung mit Arznei­
und Verbandmitteln 

Die Po:~zeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbe­
amte :tat Ansp:::-uch aui Versorgung .::-nit Arzneimitteln, 
soweit diese in der vertragsärztlichen Versorgung verord­
::.1.ungsfähig sind, und auf Versorgung mit Verbandmit­
:eln, Harn- und B:uttestst·eifen. § 34 Abs. l des Fünfte~ 
Buches Sozialgesetzbuch finde'.: keine Anwendung. 

§ 9 
Versorgung :nit Heilmitteln 

Heilnittel sind persön:iche • edizinische Leistungen. 
Zu ihne::i gehören Maßnahmei: der physikalischen Thera­
p::.e, de:::- Stimm-, Sprech- -:1nd Sprachtherapie und der 
Ergofaerapie. Für Heiln:ittel ist die vorherige Anerken­
r:ung durch die Polizeiä:-ztin oder den Polizeiarzt einzu­
:iolen. In dringenden Fälle:1 hat die Polizeivollzugsbeam­
"'.:in oder der Polizeivollzugsbeamte darauf hinzuweisen, 
dass Anspruch auf Heilf:.irsorge nach dieser Verordnung 
besteht. Die Kostenübernal:meerklärung ist unverz...:iglich 
11.achzureiche::.1.. Es sbd die zugelassenen Leist:.mgser­
bringer im Sinne des § 124 des Fünften Buc:C.es Sozialge­
setzb:.lch in der Regel am Dienst- oder \Vohnort oder in 
deren Nähe in Anspruch zu nehrnen. 

§ 10 
Versorgung :::nit Hilfsmitteln 

(1) iiilfsm:ttel si:ad säc;iliche medizinische Leistungen. 
Die Polizeivollzugsbeamtin oder de:::- Polizeivollzugsbe­
amte hat Anspruch auf die Versorgung mit ärztlich 
ve::'.'ordneten Hilfsn:it'.:elr, die im Einzelfall erforderlich 
sind, den Erfolg de:::- Krar:kenbehandhmg zu sichern oder 
eine Behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel 
nicht als allgen:eine Gebrauchsgegenstä:1de des täglichen 
Lebens anzusehen sind. Der Anspruch umfasst zudem die 
notwendige Anderung, Instar:dsetzung und Ersatzbe­
schaffung von Hilfsmitteln. Pf:egehilfsmittel im Sinne 
des Elften :3uches Sozialgesetzbuch sind keine Hilfsmit­
tel im Sinne dieser Verordnung. 

(2) Die Beschaffung, Anderung, Instandsetzung und 
Ersatzbeschaffung ärztlich verordneter Hilfsmittel be­
darf c.er vorherigen Anerkennung durch die Polizeiärztin 
oder den Polizeiarzt. Bis zu einem Betrag von 100 EURO 
entfällt die vo:::-herige Anerkennung, wenn der Krank­
heitsfall eine :mverzügliche Versorg:mg erfordert. 

(3) Bei or:hopädischem Schuhwerk für Selbsteinldeider 
wird der Mehrbetrag gegenüber dem Preis für handelsüb­
liches Schuhwerk ersetzt. Kosten für Reservebrillen 
werder: nicht :ibernommen. es sei denn. das Mitführen 
einer Ersatzbrille ist für die· Ausübung des Dienstes nach 
a:r:deren Vorschrif:en verpflichtend. 

§ 11 
Behandlung im Ausland 

(1) Wird während eines vorübergehenden Auslands­
aufenthaltes eine unaufschiebbare Krankenbehandlung 
notwendig, we:tden d:.e Aufwendungen bis z1;. der Höhe 
erstattet, ~;1. der sie bei Inanspruchnahme einer niederge­
lassener:. Arztin oder eines n::.edergelassenen Arztes oder 
eines Krankenhauses im Inland ohne Berücksichtigung 
der für die Polizei geltenden Gebührensätze entstanden 
wä:-en. Dies gilt a:ich für e::.ne unaufschiebbare Kranken­
behandlung während einer d:.enstlichen Verwendung .:m 
Ausland, soweit die Versorgung im Krankheitsfall nicht 
auf andere Weise sichergestellt ist. In alle:::i anderen 
Krankheitsfällen werc:.en bei dienstlich bedingtem Aus­
lanc.saufenthalt die Kosten bis Z:J. der Höhe erstattet. in 
der sie im Inland nach den Vorschriften der freien 
Heilfürsorge entstanden wären. Maßnahmen zur Vor­
sorge und Rehabilitation gemäß § '7 sind im Inland 
durchzuführen. 

(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe­
amten m.:t ständigem Wohnsitz im Ausland können bei 
Notfallbehandlu:::igen die im Ausland entstandenen Kos­
ten bis zu der Höhe erstattet werden. in der sie im Inland 
nach den Vorsc:iriften der freien Heilfürsorge entstanden 
i.Yäre~. 
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(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind die Auf- 65 
wendungen durch detaillierte Rechnungen nachzuwei-
sen. Den Belegen ist eine Übersetzung beizufügen. Die 
Kosten für die Übersetzung sind nicht erstattungsfähig. 

Verordnung 

§ 12 
Vergütung der Fahrkosten 

(1) :Kotwendige Fahrkosten werden übernommen 

1. bei Inanspruchnahme von Leistungen nach den §§ 3, 
6 und 7, 

2. bei Begutachtungen in Verbindung mit Leistungen der 
freien Heilfürsorge auf Veranlassung der Polizeiärztin 
oder des Polizeiarztes, 

3. bei ambulanten Behandlungen, die anstelle einer sta­
tionären Behandlung durchgeführt werden, 

4. bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch dann, 
wenn eine stationäre Behandlung nicht erforderlich 
ist, 

5. bei anderen Fahrten aus Anlass einer ärztlichen Be­
handlung, bei denen eine fachliche Betreuung oder die 
besondere Einrichtung eines Krankenkraftwagens er­
forderlich ist oder bei denen dies aufgrund des Zustan­
des der Polizeivollzugsbeamtin oder des Polizeivoll­
zugsbeamten zu erwarten ist (Krankentransport). 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 1, 2 und 3 sind in 
der Regel die nachgewiesenen Kosten der niedrigsten 
Beförderungsklasse regelmäßig verkehrender Beförde­
rungsmittel und für die Beförderung von Gepäck erstat­
tungsfähig. Dies gilt auch für Fahrkosten einer Begleit­
person, wenn die Begleitung aus medizinischen Gründen 
notwendig ist. Bei Benutzung eines privaten Kraftfahr­
zeugs werden die Kosten in Höhe des Fahrpreises für 
Beförderungsmittel im Sinne des Satzes 1 übernommen. 
Den Nachweis über die Höhe der Kosten führt die 
Polizeivollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbeamte. 

(3) Die Übernahme von nachgewiesenen Kosten für 
andere Beförderungsmittel (z.B. Taxi, Mietwagen, Kran­
kentransportwagen, Rettungswagen, Rettungshub­
schrauber) setzt - mit Ausnahme von I'{otfällen- eine vor 
dem Transport ausgestellte ärztliche Ve:-ordnung über 
die Notwendigkeit ihrer Benutzung voraus. Bei Vorliegen 
einer ärztlichen Verordnung für eine Beförderung mit 
einem Taxi oder einem ~vlietwagen können die Kosten für 
die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs in entspre­
chender Anwendung des§ 6 Abs. 1 Satz 2 des Landesrei­
sekostengesetzes übernommen werden. 

(4) Fahrkosten, die bei Erkrankung während eines 
privaten Auslandsaufenthaltes entstehen, sowie die Kos­
ten des Rücktransports an den Wohnort werden nicht 
übernommen. 

§ 13 
Verfahren 

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe­
amte erhalten die Leistungen der freien Heilfürsorge als 
Sachleistung. 

(2) Soweit diese Verordnung Erstattungen zulässt, ist 
die Erstattung der Aufwendungen innerhalb eines Jahres 
nach ihrem Entstehen, spätestens jedoch ein Jahr nach 
der Ausstellung der Rechnung zu beantragen. Verspätet 
geltend gemachte Aufwendungen werden nur erstattet, 
wenn das Versäumnis entschuldbar ist. 

14 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2001 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über die freie Heilfür­
sorge der Polizei vom 10. Oktober 1967 (GV. XRW. S. 188), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. August 1999 
(GV. NRW. S. 509), außer Kraft. 

Düsseldorf, den 13. Juli 2001 

Der Innenminister 
des Landes Xordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2001 S. 536. 

zur Aufhebung der Gebührenordnung 
für die Schuldbucheintragungen 

bei Ausgleichsforderungen 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 18. Juli 2001 

Aufgrund des § 5 des Gesetzes über die Errichtung 
eines Landesschuldbuches für ~ordrhein-Westfalen vom 
5. November 1948 (GV. XRW. S. 301) wird verordnet: 

1. Die Gebührenordnung für die Schuldbucheintragun­
gen bei Ausgleichsforderungen im Lande ~ordrhein­
Westfalen vom 20. Januar 1950 (GV. :,mw. S. 23), 
ergänzt durch die Verordnung vom 10. Januar 1957 
(GV. >JRW. S. 7), wird aufgehoben. 

2. Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündu:'.1g in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Juli 2001 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Peer Steinbrück 

- GV. NRW. 2001 S. 538. 

822 
Vierter :Nach trag 

zur Satzung der Landesversicherungsanstalt 
Westfalen vom 22. iVIai 2001 

Bek. v. 3. Juli 2001 

Die Vertreterversammlung der Landesversicherungs­
anstalt Westfalen hat in ihrer Sitzung am 22. 5. 200 mit 
4. Nachtrag zur Satzung vom 15. Dezember 1978 
(GV. XRW. 1979 S. 524) folgende Satzungsänderungen 
einstimmig beschlossen: 

l. § 11 Abs. 1 Ziffer 9 erhält folgende Fassung: 
„Beschaffungen und Aufwendungen für Bauvorhaben 
zu beschließen, soweit der Betrag von 125.000,- E·.1ro in 
jedem Einzelfall überschritten wird," 

2. § 18 Abs. 2 Ziffer 6 erhält folgende Fassung: 
,,Beschaffungen von Geschäftsbedarf und Einrich­
tungsgegenständen sowie Aufwendungen für B&.uvor­
haben im Rahmen der im Haushaltsplan für diese 
Zwecke bereitgestellten Mittel bis zu einem Betrag von 
125.000,-Euro in jedem Einzelfall sowie :Xachtragsauf­
träge bis 60.000,- Euro." 

3. Es wird ein neuer § 22 a mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 

,,§ 22a 
\Viderspruchsausschuss 

für Selbstverwaltungsangelegenheiten 

(1) Der Erlass von Widerspruchsbescheiden in Selbst­
verwaltungsangelegenheiten nach § 59 SGB IV wird 
einem besonderen Ausschuss übertragen. Der Wider­
spruchsausschuss für Angelegenheiten der Selbstver­
waltung ist insbesondere zuständig für den Erlass von 
Widerspruchsbescheiden bei Amtsentbindungen und 
Amtsenthebungen gemäß § 59 Abs. 2 und 3 SGB IV. 

(2) Der Ausschuss setzt sich aus den beiden Vorsitzen­
den des Vorstandes zusammen. Im Verhinderungsfall 
werden sie durch das lebensälteste MitgliE-d der 
Gruppe des Vorstandes, welcher sie a:ngehören, vertre­
ten. Betrifft die Entscheidung eine i\.ngelegenheit des 
Vorstandes. besteht der Ausschuss aus den beiden 
Vorsitzenden der Vertreterversammlung. Ist einer der 
beiden verhindert, wird er durch das ::.Vlitglied bzw. 

- stellvertretende ::.VIitglied des 1. Widerspruchsaus­
schusses der LVA Westfalen der Gruppe, der er 
angehört, vertreten. 
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(3) § 22 Abs. 5 der Satzung g::.lt entsp:techend." 

4. § 30 wird urn. folgenden Z1~satz ergänzt: 
„Die Anderunger.. in § 11 Abs. 1 Ziffer 9 · . .md in § :8 
Abs. 2 Ziffer 6 in der Fassu:'1g des 4. K achtrages vorn 
22. =viai 2001 treten am 1. Ja:1.uar 2002 in K::.·a:t." 

Schiewerling 

Vorsitzender 
der Vertreterversamrn1:mg 

Dr. Thieler 

stellv. Vorsitzender 
der VertreterversarI'..m:ung 

Aufgrund der Vorschrift des § 34 Abs. : SGB IV i. V. m. 
S 90 Abs. 2 SGB IV wird hiermit vorstehende. vor: de::.' 
\! ertreterversammlung cier Landesversichenaigsanstalt 
Westfalen ara 22. ~Iai 200::. beschlossene Satzu:agsände­
run_g der Landesversicherungsans:alt Westfalen -geneh-
rn:.gt. . 

Essen, den 3. Juli 2001 

Landesversicherungsa::.ot 
I,J ordrl:ein-Westfalen 

Im Auftrag 

Klein 

- GV. :'>TRvV. 2001 S. 538. 

Genehmigung 
der 20. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Detmold, 
Teilabschnitt Bielefeld-Gütersloh 

im Gebiet der Stadt Rheda-Wiedenbrück 
vom 29. lVIärz 2001 

Bek. v. 23. Juli 2001 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Det.nold hat in 
seiner Sitzung am 25. Oktober 1999 die Aufstellung der 
20. Ar:.derung des Gebietsentwicklungsp1.anes für c.en 
Regierungsbezirk Detr:iold, Teilabschnitt Bielefeld-G:i­
tersloh im Gebiet der Stadt Rheda-Wiedenbrück ;)e­
schlossen. 

Diese Änderu::.i.g habe ich r.iit Erlass vom 29. März 2001 
- IV.4 - 60.32.23 - gemäß§ 16 Abs. 1 des La::.1.desplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50) im Eir..ve::.·ne!:men mit 
den fachlich zuständigen Landesministe:i.en genehr.cigt. 

Gemäß § 16J-\.bs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden 
die in der Anderung des Geoietsen'.:wickkngsplanes 
enthaltener: Darstellungen r:lit der Bekanr:t:nachung der 
Genehmigung Ziele der Raumordnung 1<nd La!"ldespla­
nung. 

Die 20. Ande:::-ung des Gebietsentwickh„ngsplanes fü:­
de:::i Regierungsbezirk Detr.c.old wird bei der Staatskanz­
lei (Landesplanungsbe:1.örde), bei der Bezirksregier:.ir..g 
Detmold (Bezirksplanungsbehörde) sowie bei dem Kreis 
Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück zur Ein­
sicht für jedermann niede~gelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung de:- Ä:-iderung 
des Gebie~sentwicklungsplanes im Gesetz- :.md Verord­
nungsblatt f-lr das Land :Nordrhe:n-Westfalen erfolgt 
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanur..gsgesetzes. 

Ge::.o.äß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ic:::i auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und For• vorsch:-ifter: 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der E::.·arbei­
:ung und Aufstellung der Anderung des Gebietsentwick­
~un;;>:sulanes ist unbeachtlich. wein sie nic:it schriftlich 
unter~Bezeichnung der Ve::.-letzung innerhalb eines Jar..res 
nach d:eser Bekanntmachm:g bei der Bezirksregierung 
Detmold (Bezirksplo.nungsbe:-iö:-de) geltenc. gemacht 
wo::den ist. Dies gil'.; nic:it, ,verm ä.ie Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachu::::g verletzt worden sind. 

Düsseldor::, de::.1. 23. Juli 2001 

Der lVI::.nisterpräsident 
des Landes ~ordr:h.ein-Westfalen 

Im Auftrag 

P. W. Schneider 

- GV. ::--JRW. 2001 S. 539. 

Landschaftsverband Rheinland 

Berichtigung 

Betr.: Änderung der Haushaltssatzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland 

für das Haushaltsjahr 2001 vom 17. ::.Vlai 2001 
(GV. NRW. 2001 S. 226) 

1. Ir: der 3ekanntmachung heißt es in§ 1 
„i:n Ver:nögensnaushalt 

in der Eim:an.rne a:if 
in der Ausgabe auf 
festgesetzt". 

Richtig mass es lauten: 

„im Vermögenshaushalt 

in der Eirmahrne auf 
in der Ausgabe a:if 
festgesetzt". 

2 In der Bekar..ntmad:ung r..eißt es in § 2 
,,der Gesamtbetrag der Kredite ... 

911.229.850 DlVI 
911.229.850 DM 

911.329.850 DM 
911.329.850 DM 

wird auf 70.328.700 DM festgesetzt". 

Ric:it::.g muss es lauten: 
,,der Gesamtbetrag der Kredite ... 
wird auf 70.428.700 D:Vl festgesetzt". 

Köln, den 4. Juli 2001 

Der Direktor des 
Landschaftsverbandes Rheinland 

Mo:sbe:::-ger 

- GV. NRW. 2001 S. 539. 
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